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Nach dem Bremer Schulgesetz hat die Schule 
den Auftrag, Basiskompetenzen und Orientie-
rungswissen sowie Problemlösefähigkeit zu ver-
mitteln, die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft 
von Schülerinnen und Schülern zu fördern und 
zu fordern und sie zu überlegtem persönlichen, 
beruflichen und gesellschaftlichen Handeln zu 
befähigen (§ 5 BremSchulG). Die an PISA 2000 
anschließende Forschung zeigt, dass sprachli-
che Kompetenzen der entscheidende Schlüssel 
zum schulischen Kompetenzerwerb insgesamt 
wie auch zur gesellschaftlichen Teilhabe sind. 
Der kompetente Umgang mit der gesprochenen 
und der geschriebenen Sprache stellt die zent-
rale Bedingung für die Weiterentwicklung eige-
nen Wissens und eigener Fähigkeiten dar und ist 
zugleich Voraussetzung für die Teilhabe am kul-
turellen und gesellschaftlichen Leben.

Die besondere Berücksichtigung gilt der Förde-
rung der Kompetenzen von Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationshintergrund im Deut-
schen als Bildungssprache. Im Land Bremen 
sind Menschen mit Migrationshintergrund im 
Durchschnitt deutlich jünger als Menschen ohne 
Migrationshintergrund. Im Schuljahr 2011/2012 
haben 54% der Einschulungskinder in Bremen 
einen Migrationshintergrund1. 

Neben dieser Zielgruppe müssen jedoch auch die 
Schülerinnen und Schüler in den Blick genom-
men werden, die zwar deutschsprachig, aber 
spracharm aufwachsen. Die Zahl derer, die trotz 
deutscher Muttersprache nur über rudimentäre 
Sprachkenntnisse und eine fehlerhafte Gramma-
tik verfügen, nimmt gerade in städtischen Bal-
lungsräumen stetig zu. 

Der Schulentwicklungsplan 2008 empfiehlt ein 
auf Nachhaltigkeit und Kontinuität gerichte-
tes Sprachförderkonzept, das die Belange von 
Schülerinnen und Schülern nicht deutscher Her-

1 Migrationshintergrund: Laut Definition des Statistischen 
Landesamtes Bremen (2008) mindestens ein Elternteil im 
Ausland geboren

kunftssprache bzw. familiärer Verkehrssprache 
mit berücksichtigt. 

Auch die wissenschaftliche Expertise für einen 
„Entwicklungsplan Migration und Bildung“ 
(Karakaşoğlu u.a. 2011) empfiehlt die Erstellung 
eines verbindlich geltenden, schularten- und 
schulstufenübergreifenden Sprachförderkonzep-
tes der Senatorin für Bildung und Wissenschaft. 

Dieses Konzept wird hiermit vorgelegt. Es 
beschreibt die künftige Schwerpunktsetzung und 
Systematik der Sprachbildung und Sprachförde-
rung an Bremer Schulen. Zunächst werden im 
weiteren Einführungsteil A zentrale begriffliche 
Konzepte definiert. Teil B führt die strategischen 
Ziele der Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
(SfBW) in fünf Grundsätzen ein. Daraus abgelei-
tet beschreibt Teil C Maßnahmen zur Umsetzung 
dieser Grundsätze. Eine Handreichung des Lan-
desinstituts für Schule (LIS) wird den Schulen 
weitere Hinweise zur Umsetzung der Maßnah-
men geben. Der Anhang enthält neben dem Lite-
raturverzeichnis auch ein Raster zur Erstellung 
bzw. Weiterentwicklung schulischer Sprachbil-
dungskonzepte.

Welche begrifflichen Konzepte sind grund
legend und wie werden sie definiert?

Sprachkompetenz umfasst die Bereiche Spre-
chen, Zuhören, Schreiben und Lesen2. Diesen 
zugeordnet ist der Kompetenzbereich „Sprache 
und Sprachgebrauch untersuchen“, bei dem es 
sich um eine Voraussetzung für die erstgenann-
ten kommunikativen Kompetenzen handelt. Die 
Reflexion von Sprache und Sprachgebrauch ist 
didaktisch gesehen eine kontinuierliche Meta-
ebene im Kompetenzerwerb in den Bereichen 
Sprechen, Zuhören, Schreiben und Lesen.

2 vgl. u.a. Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Mitt-
leren Schulabschluss, Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 04.12.2003, S. 8

A  Einführung: Begründung und Definitionen
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Bildungssprache ist grundsätzlich von der All
tagssprache zu unterscheiden: In der Alltags-
sprache beziehen sich die Kommunizierenden 
auf das Hier und Jetzt. Sie können deiktische3 
Mittel und grammatikalisch verkürzte Struktu-
ren verwenden. Gleichwohl verstehen alle Betei-
ligte den Sinn, da er sich unmittelbar erschließt. 

Bei der Bildungssprache handelt es sich um 
eine spezielle Ausprägung des Deutschen, die die 
unmittelbare Gegenwartsebene verlässt und sich 
nicht mehr auf das gemeinsam Erlebte bezieht. 
Zudem zeigt die Bildungssprache Merkmale der 
„konzeptionellen Schriftlichkeit“, worunter die 
Verwendung komplexer grammatikalischer und 
textlicher Strukturen verstanden wird. Ein weite-
res Merkmal ist die Verwendung unpersönlicher 
Ausdrucksweisen (wie Passivkonstruktionen), 
die das Verständnis erschweren. „Bildungsspra-
che ist das Medium, um abstrakte und kom-
plexe Inhalte aufzunehmen und auszudrücken.“ 
(Gogolin/ Lange 2010, S. 9).

Aus der Definition von Bildungssprache wird 
deutlich, dass schulischer Unterricht neben dem 
fachbezogenen Kompetenzerwerb immer auch 
einen sprachlichen Kompetenzzuwachs inten-
dieren muss. Sprache als Medium ist in allen 
Fächern so zu vermitteln und sukzessive aufzu-
bauen, dass die Schülerinnen und Schüler in die 
Lage versetzt werden, Sachverhalte auf ihrem 
Sprachniveau aufzunehmen und dieses Sprach-
niveau systematisch aufzubauen, um die Bil-
dungssprache als Voraussetzung für schulischen 
Erfolg und gesellschaftliche Teilhabe zu erwer-
ben. Dieser Prozess des Aufbaus der Bildungs-
sprache wird als Sprachbildung gekennzeichnet 
und vom Begriff der Sprachförderung als einem 
Teilbereich der Sprachbildung abgegrenzt.4 Von 
Sprachförderung wird dann gesprochen, wenn im 
individuellen Kompetenzerwerb ein Rückstand 

3 deiktisch: aus der Gesprächssituation heraus verständlich
4 Die Definitionen der Begriffe Sprachbildung und Sprach-

förderung orientieren sich an der Begriffsverwendung der 
KMK, vgl. zuletzt Vorschläge des Schulausschusses für das 
weitere Vorgehen der KMK zur Sprachstandserhebung, S. 
1, Fußnote 1, Befassung in der 335. KMK.

auftritt, der eine gezielte Intervention erforder-
lich macht. Während sich Sprachbildung an alle 
Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe rich-
tet, zielt Sprachförderung auf Einzelne oder eine 
Teilgruppe. Sprachbildung ist per se integrierte 
Aufgabe des Fachunterrichts. Auch für Maßnah-
men der Sprachförderung gilt der Grundsatz, 
dass diese so weit wie möglich integriert bzw. 
binnendifferenziert stattfinden (siehe B.).

Der Begriff der Sprachförderung bezieht sich 
auch auf fordernde Angebote, die Schülerin-
nen und Schülern mit besonderen sprachlichen 
Begabungen gemacht werden.
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Die kontinuierliche Entwicklung der Bildungs-
sprache setzt voraus, dass die Sprachbildungs- 
und Förderarbeit langfristig angelegt ist und, 
beginnend in den Kindertagesstätten, in den 
Grundschulen und den Schulen der Sekundar-
stufen I und II systematisch weitergeführt wird.

Diagnostik und Förderung sollen über die Schul-
stufen hinweg dokumentiert und durchgängig 
konzipiert sein. Beim Übergang von der Kita in 
die Grundschule werden notwendige Informa-
tionen und Lernentwicklungsdokumentationen 
weitergegeben, sofern die Eltern dem zuge-
stimmt haben. Die Richtlinien für die Führung 
von Schullaufbahnakten sehen vor, dass die 
Dokumentation von noch andauernden Förder-
maßnahmen in den Schullaufbahnakten von der 
Grundschule an die weiterführende Schule des 
Sekundarbereichs gegeben wird. Die Sprachbe-
raterinnen und Sprachberater der Grundschulen 
bzw. die der Oberschulen und Gymnasien unter-
stützen die Schulleitung bei der Auswahl bzw. 
Auswertung dieser Dokumentation.

Der Grundsatz der durchgängigen Sprachbildung 
gilt selbstverständlich auch innerhalb der Schule 
jahrgangs- und stufenübergreifend. Bedingung 
dafür ist, dass sich der spiralcurriculare Aufbau 
der Sprachbildung in den schulinternen Curri-
cula abbildet und somit in den Fächern ein sys-
tematischer Sprachaufbau über die Jahrgangs-
stufen hinweg gewährleistet ist.

B1  Sprachbildung durchgängig gestalten

Aus einem umfassenden Verständnis von 
Sprachbildung folgt, dass die Aufgabe der Ent-
wicklung sprachlicher Kompetenzen nicht auf 
den Deutsch- oder Fremdsprachenunterricht 
beschränkt sein kann. Auch der weitere Fachun-
terricht hat hohe sprachliche Anteile, wobei die 
jeweilige Fachsprache behutsam und systema-
tisch aufgebaut werden muss. Bei der verwende-
ten Sprache ist sorgfältig darauf zu achten, dass 
der fachliche Kompetenzerwerb nicht durch ein 
unangemessenes Sprachniveau behindert wird.

Sprachbildung ist folglich Aufgabe aller Fächer 
und findet unter dem didaktischen Prinzip des 
„sprachsensiblen Fachunterrichts“ (Leisen 2009 
ff.) Eingang in jeglichen schulischen Unterricht.

B2  Sprachbildung als Aufgabe aller Fächer umsetzen

Lesen ist eine Schlüsselkompetenz für das schu-
lische und außerschulische Lernen insgesamt. 
Deshalb berücksichtigt die schulische Sprach-
bildung und -förderung die Entwicklung dieses 
Kompetenzbereichs in allen Fächern.
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Aus den Definitionen von Sprachbildung und 
Sprachförderung (vgl. A.) ergibt sich eine funkti-
onale Unterscheidung von integrierten und addi-
tiven Maßnahmen.

Integrierte Sprachbildung bezieht sich auf den 
Regelunterricht und auf alle Schülerinnen und 
Schüler; ihnen werden individuelle, ressourcen-
orientierte Lernmöglichkeiten eröffnet unter der 
Fragestellung „Woran kann bei der Schülerin oder 
dem Schüler angeknüpft werden, damit sie oder 
er die zu erreichenden Kompetenzen bestmög-
lich entwickeln kann?“ Binnendifferenzierende 
Maßnahmen zielen darauf, die sprachlichen 
Anforderungen im Unterricht auf den jeweiligen 
Stand des Bildungsspracherwerbs abzustimmen. 
Dazu gehört auch eine kritische Prüfung des im 
Unterricht eingesetzten Textmaterials. Der unre-
flektierte Einsatz einer über- oder unterfordern-
den schriftlichen wie auch mündlichen Bildungs-
sprache schließt einen Teil der Schülerinnen und 
Schüler vom Lernprozess aus. Texte müssen am 
Sprachniveau der Schülerinnen und Schüler 
ansetzen. Schülerinnen und Schüler müssen mit 
Strategien zur Textentlastung vertraut sein. Dies 
können erklärende Zusatzinformationen sowie 
Hinweise auf Informationsquellen im Internet 
oder in Büchern sein. Die Aufgaben sollen gene-
rell so formuliert sein, dass sie nicht textlas-
tig sind und in Wortwahl und Komplexität dem 
Lernstand der Schülerinnen und Schüler ent-
sprechen.

Vor dem Hintergrund der Ausprägung eines 
inklusiven Schulsystems findet Sprachbildung 
soweit wie möglich integriert statt. Heran-
wachsende lernen Sprache nicht zuletzt in der 
Interaktion mit Gleichaltrigen. Im schulischen 
Kontext soll daher das Anregungspotenzial, das 
sprachlich gewandte Schülerinnen und Schü-
ler in der heterogenen Lerngruppe darstellen, 
bewusst genutzt werden.

Additive Sprachförderung in einer zusätzli
chen Lernzeit außerhalb des Unterrichts erfolgt 
bei Schülerinnen und Schülern mit einem aus-

geprägten oder spezifischen Sprachförderbedarf, 
auf den im Regelunterricht nicht ausreichend 
eingegangen werden kann. Grundlage sind auf 
eine Diagnose folgende Förderpläne, die in Fall-
konferenzen festgelegt werden. Grundsätzlich 
soll diese Förderung zielspezifisch ausgerich-
tet sein: Kinder aus spracharmen Familien oder 
mit einem mehrsprachigen Hintergrund benöti-
gen eine andere Förderung als Kinder mit spe-
zifischen Sprachproblemen wie z.B. LRS. Auch 
die Förderung besonders begabter Kinder kann 
additiv erfolgen. Additive Maßnahmen beinhal-
ten zusätzliche Lernzeiten, häufig auch die Ein-
bindung zusätzlicher Lehrpersonen (z.B. externe 
Fachleute, Lehramtsstudierende) oder beson-
derer Lernformen (z.B. Feriencamps). Sie sollen 
grundsätzlich mit integrierten Maßnahmen ver-
bunden werden.

Soll additive Förderung parallel zum Unter
richt stattfinden, geschieht dies auf der Grund-
lage eines sorgfältigen Abwägens der Nachteile 
exklusiver Unterrichtung auf der einen Seite 
und der erwarteten Lernvorteile auf der ande-
ren Seite. Letztere überwiegen beispielsweise bei 
den Bremer Lese-Intensiv-Kursen (BLIK) oder 
den Vorkursen für Seiteneinsteigerinnen und 
Seiteneinsteiger. Grundsätzlich werden additive 
Fördermaßnahmen durch eine integrierte Förde-
rung ergänzt und sukzessive abgelöst. Es gilt der 
Grundsatz: So integriert wie möglich, so additiv 
wie nötig!

B3  Den integrierten Maßnahmen Priorität geben
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Sprachliche und kulturelle Vielfalt der Schüler- 
und Elternschaft kennzeichnet heute die Situation 
nahezu aller Schulen im Land Bremen. In rund 
39% der öffentlichen Schulen sind 15 und mehr 
Muttersprachen vertreten5, in einigen Schulen bis 
zu 40. Das verdeutlicht nicht nur die Herauforde-
rung, Deutsch als Zweitsprache zu vermitteln und 
zu fördern, es bietet auch die Chance, Herkunfts-
sprachenkompetenzen – wo immer möglich – zu 
einer qualifizierten Mehrsprachigkeit zu entwi-
ckeln. Einschränkend muss gesagt werden, dass 
sich dies im regulären unterrichtlichen Angebot 
nur für die zahlenmäßig dominierenden Her-
kunftssprachen organisieren lässt.

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen begrün-
det die Bedeutung von Mehrsprachigkeit wie 
folgt: „Mehrsprachigkeit gewinnt im europäi-
schen Kontext und vor dem Hintergrund fort-
schreitender Globalisierung sowie der damit 
verbundenen Notwendigkeit der transnationa-
len Kommunikation immer mehr an Bedeutung. 
Für das Zusammenwachsen Europas ist es daher 
unabdingbar, die Mehrsprachigkeit der Bürgerin-
nen und Bürger zu fördern […]“.6

Mehrsprachigkeit ist als zukunftsrelevante Res
source zu begreifen und zu entwickeln. Dazu 
ist es notwendig, die im Konzept für Mehrspra-
chigkeit des Bremer Senats festgeschriebenen 
Ziele der Teilhabe, Mobilität und Wertschätzung 
kultureller und sprachlicher Vielfalt zu gewähr-
leisten und zu fördern. Die Herkunftssprachen 
(Mutter- oder Erstsprachen) der Kinder und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind 
eine gute Voraussetzung für eine qualifizierte 
Mehrsprachigkeit. 

Die in Schule und Unterricht erfahrene Wert-
schätzung der Herkunftssprachen ist ein von 
Schülerinnen und Schülern sehr bewusst wahr-
genommenes Zeichen des persönlichen Respekts 
und damit wichtige Grundlage für Lernmotiva-
tion und Leistungsbereitschaft.

5 vgl. Bildung-Migration-soziale Lage, SfBW, Bremen 2012
6 vgl. Konzept für Mehrsprachigkeit, SfBW, Bremen 2011

Dazu gehört das didaktische Prinzip, die Her-
kunftssprachen, wo immer sinnvoll und soweit 
wie möglich, in den regulären Unterricht aller 
Schulstufen einzubeziehen und für das Lernen 
produktiv zu nutzen. 

Dies ermutigt junge Menschen auch dazu, die 
Erstsprache als Schrift- und Bildungssprache 
mit entsprechendem schulischen Abschluss oder 
Sprachzertifikat auszubilden. Das Schulsystem 
sollte so weit wie möglich entsprechende Ange-
bote vorhalten, z.B. Herkunftssprachen als regu-
läre 2. oder 3. Fremdsprache anbieten oder den 
Erwerb von Sprachdiplomen in der Herkunfts-
sprache ermöglichen. Der Herkunftssprachen-
unterricht soll sich daher – wie der traditionelle 
Fremdsprachenunterricht – an Bildungsstan-
dards und am Gemeinsamen europäischen Refe-
renzrahmen für Sprachen (GeR) orientieren, 
zertifiziert und zunehmend durch Lehrkräfte mit 
entsprechender Fakultas erteilt werden. 

B4 Herkunftssprachen fördern,  
Mehrsprachigkeit entwickeln
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Ein wichtiger Gelingensfaktor für die erfolgrei-
che Sprachbildung und damit für eine gelingende 
Schullaufbahn von Kindern und Jugendlichen ist 
die Verantwortungsnahme und aktive Mitarbeit 
der Eltern. Es ist das ausdrückliche Ziel, eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zu etablieren und 
ein Klima zu schaffen, das Eltern aller Mutter-
sprachen willkommen heißt. Dazu schaffen die 
Schulen neben den formalen Beteiligungsmög-
lichkeiten informelle und niedrigschwellige Mit-
wirkungsmöglichkeiten. 

Auch außerschulische Akteure wie Bibliotheken, 
Vereine und Initiativen sind wertvolle Koope-
rationspartner, wenn es darum geht, die Kinder 
auch außerschulisch zu begleiten und in ihrer 
Entwicklung wirksam zu unterstützen.

B5 Zusammenarbeit mit Eltern und  
außerschulischen Akteuren verwirklichen

B6 Sprachbildung in der Schul- und  
Unterrichtsentwicklung verankern

Sprachbildung ist von allen Schulen auch im 
Schulprogramm (von berufsbildenden Schulen 
im Qualitätshandbuch) zu verankern und so als 
Aufgabe des ganzen Kollegiums, aller Gremien 
(Steuergruppen, Jahrgangsteams, Fachkonfe-
renzen) und aller Fächer zu definieren. Zugleich 
wird damit die besondere Verantwortung und 
Zuständigkeit der Schulleitung für diesen Kern-
bereich schulischer Bildung unterstrichen. Wäh-
rend das Schulprogramm die mittelfristige Ent-
wicklungsplanung der Schule beschreibt, werden 

die konkreten Umsetzungsschritte in der Jahres-
planung der Schule bzw. der Jahrgangsteams und 
Fachkonferenzen festgelegt.

Im Rahmen der jährlichen Zielvereinbarungs
gespräche mit der Schulaufsicht wird die Umset-
zung bilanziert und durch ggf. modifizierte Ziele 
und Schwerpunktsetzungen fortgeschrieben.
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C1 Maßnahmen zur Umsetzung von Grundsatz 1: 
Sprachbildung durchgängig gestalten

1.1. Umsetzung der 
durchgängigen Sprachbildung im 
vorschulischen Bereich und in den 
allgemeinbildenden Schulen

Eine entscheidende Voraussetzung für den 
Schulerfolg besteht darin, die deutsche Spra-
che verstehen und sprechen zu können. Damit 
möglichst alle Kinder von Schulbeginn an diese 
Voraussetzung mitbringen, wird schon im Vor
schulalter eine flächendeckende Sprachstands-
feststellung, aktuell durch den Cito-Sprachtest, 
vorgenommen.7 

Die vorschulische Sprachstandsfeststellung wird 
durch die Sprachberaterinnen und Sprachbera-
ter der Grundschulen organisiert und durchge-
führt. Kinder, die einen Förderbedarf aufweisen, 
werden ein Jahr vor der Einschulung in der Kin-
dertagesstätte zusätzlich in der Entwicklung ihrer 
sprachlichen Fähigkeiten gefördert. Die Sprach-
beraterinnen und -berater organisieren auch den 
Sprachförderunterricht der Kinder, die im ersten 
Schulbesuchsjahr nach der Folgeuntersuchung 
weiterhin einen Sprachförderbedarf aufweisen.

Die Sprachbildung in der Grundschule baut auf 
die der Kindertagesstätten auf. Eine Vorausset-
zung für eine gelingende Bildungsbiographie 
ist die Zusammenarbeit der Kindertageseinrich-
tungen mit den aufnehmenden Schulen. Hier ist 
im Einvernehmen mit den Eltern ein Austausch 
über die bisherige Sprachbildung und -förderung 
impliziert.

Um der Sprachregression in den Sommerferien 
vorzubeugen und eine gezielte zusätzliche För-
derung anzubieten finden für Schülerinnen und 
Schüler der 3. und 4. Jahrgangsstufe Sprachsom
mercamps statt. Im Zeitraum von drei Wochen 
erarbeiten die Schülerinnen und Schüler, ange-
leitet von Theaterpädagoginnen und -päda-
gogen, ein Theaterstück auf der Basis von Kin-
derbüchern und bringen dieses zur Aufführung. 

7 vgl. BremSchulG § 36

Ergänzend finden Deutschförderkurse durch 
erfahrene Sprachlehrkräfte statt.

Bei Schülerinnen und Schülern der Sekun
darstufe  I ist der Spracherwerb keinesfalls 
abgeschlossen, zumal die bildungssprachli-
chen Anforderungen steigen. Die Kontinuität 
der Sprachbildung wird durch curriculare und 
methodische Abstimmung und die Fortschrei-
bung noch nicht abgeschlossener individueller 
Fördermaßnahmen gewährleistet. Neben dem 
Gespräch mit den Lehrkräften geben Lernent-
wicklungsberichte und Förderplanungen der 
Grundschulen Hinweise.

Auch in der Gymnasialen Oberstufe zeigen 
sich bei Schülerinnen und Schülern sprachliche 
Disparitäten. Das gilt insbesondere für solche 
Schülerinnen und Schüler, die spät in das deut-
sche Bildungssystem „immigrieren“. Im Rahmen 
der Propädeutik spielt der Umgang mit Wissen-
schaftssprache eine besondere Rolle.

Die berufsbildenden Schulen der Stadtge-
meinde Bremen setzen den Grundsatz der 
Sprachbildung als Aufgabe aller Fächer als „inte-
grative Sprachförderung“ um. Sprachförderbe-
auftragte übernehmen konzeptionelle, koordi-
nierende und unterstützende Aufgaben.

1.2. Nutzung eingeführter 
Diagnoseverfahren für eine 
systematische Sprachförderung 

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft setzt 
bereits flächendeckend bestimmte Diagnosever-
fahren ein.8 Die Verfahren werden in der Regel für 
den gesamten Jahrgang einer Schule eingesetzt, 
können jedoch teilweise auch für eine Lerngruppe 
oder für einzelne Schülerinnen und Schüler ver-
wendet werden. An die Diagnostik schließen sich 

8 Daneben sollen den Schulen weitere Diagnoseinstrumente 
und Fördermaterialien zur Verfügung gestellt werden. Das 
LIS Bremen erarbeitet zurzeit einen Diagnosekoffer mit 
vielfältigen, individuell unterschiedlich einzusetzenden 
Materialien.
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- bei festgestelltem Förderbedarf - integrierte 
oder additive Fördermaßnahmen an, wobei nach 
Grundsatz 1 additive Maßnahmen sukzessive in 
integrierte überführt werden sollen.

In einer chronologischen Darstellung staffeln 
sich die eingeführten Diagnoseverfahren wie 
folgt:

Zu Beginn der 1. Jahrgangsstufe wird bei allen 
Kindern, die vorschulisch einen Sprachförderbe-
darf aufwiesen, erneut ein Folgetest (aktuell der 
Cito-Test) durchgeführt. Überprüft werden die 
Bereiche Passiver Wortschatz, Kognitive Begriffe, 
Phonologische Bewusstheit und Textverständ-
nis. Ebenso wird die Sprachkompetenz derjeni-
gen Kinder überprüft, die aus unterschiedlichen 
Gründen noch nicht an der Sprachstandsfeststel-
lung teilgenommen haben. Die Grundschulen 
erhalten Ressourcen, um bei diagnostiziertem 
Förderbedarf integrierte oder additive Maßnah-
men im 1. Schuljahr durchführen zu können.

Am Ende der 1. Jahrgangsstufe wird für alle 
Schülerinnen und Schüler ein Sichtungsverfah
ren durchgeführt, das Aufschluss darüber gibt, 
ob der Leselernprozess erfolgreich war. Kinder, 
die zu diesem Zeitpunkt noch „funktionale 
Analphabeten“ sind, nehmen an einem mehr-
wöchigen additiven Leseförderkurs (BLIK) teil, 
der mit einem individuellen Förderplan endet; 
sie werden anschließend im Klassen- oder Lern-
gruppenverband integriert gefördert (vgl. C. 2.3.). 

Das für alle Schülerinnen und Schüler durchge-
führte LRSScreening am Ende der 2. Jahrgangs-
stufe mündet im Bedarfsfall in einer externen 
oder auch schulinternen Förderung (vgl. C. 3.1.).

Informationen zum Kompetenzstand der Schüle-
rinnen und Schüler im Hinblick auf das Erreichen 
der Bildungsstandards liefern die Vergleichsar
beiten in der Jahrgangsstufe 3 (VERA 3). Sie 
sind allerdings für eine vertiefte Individualdi-
agnostik nicht geeignet, dafür wären umfang-
reichere Testungen in den einzelnen Domänen 
notwendig. 

Grundlage der individuellen Sprachbildung- und 
Förderung im Sekundarbereich I ist eine Ein
gangsdiagnostik sprachlicher Kompetenzen bei 
allen Schülerinnen und Schülern. Das von der 
Senatorin für Bildung und Wissenschaft bereit-
gestellte Diagnostik- und Fördermaterial ist zu 
nutzen.9 Die Schulen können weiteres Diagnos-
tikmaterial verwenden.

Nach den Verordnungen über die Sekundarstufe 
I der Oberschule und des Gymnasiums (jeweils § 
5 Absatz 3) führen die Schulen Parallelarbeiten 
mit einheitlicher Aufgabenstellung durch. Diese 
dienen der Sicherung der Standards in den Lern-
gruppen einer Jahrgangsstufe, indem sie Hin-
weise auf individuell oder bei Schülergruppen 
vorliegende Rückstände in der Kompetenzent-
wicklung geben. Verbindlich vorgeschrieben sind 
sie nach diesen Verordnungen in der Jahrgangs-
stufe 6 in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch. 

Für die Vergleichsarbeiten in der Jahrgangs
stufe 8 (VERA 8) gilt wie bei VERA 3, dass sie 
Hinweise zum Kompetenzstand der Jugendlichen 
geben. Sie stoßen Unterrichtsentwicklungspro-
zesse an und tragen zur Standardsicherung bei, 
sind allerdings kein veritables individualdiag-
nostisches Instrument. 

Bei gravierenden Defiziten oder auch besonde-
ren Begabungen sind individuelle Förderpläne 
Grundlage für Maßnahmen additiver Förderung. 
Die Förderpläne geben einen differenzierten 
Überblick über Art, Umfang und Dauer der För-
dermaßnahmen und schließen mit einer Über-
prüfung über den Erfolg der Fördermaßnahme. 
Das Landesinstitut für Schule (LIS) stellt Muster 
für Förderpläne zur Verfügung.

9 vgl. Verfügung 65/2011
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1.3. Dokumentation der 
individuellen Sprachentwicklung 

Ein wichtiges Element der durchgängigen Sprach-
bildung besteht darin, die individuellen sprach-
lichen Fertigkeiten zu dokumentieren und zu 
würdigen. Dazu sollen bis zum Schulabschluss 
systematisch aufeinander aufbauende Sprachen-
portfolios eingesetzt werden, die den individuellen 
Verlauf der sprachlichen Entwicklung des Kindes 
und des Jugendlichen dokumentieren. Dies gilt 
für alle aktiven und passiven Sprachen des Heran-
wachsenden, unabhängig davon, ob diese zu den 
Unterrichtssprachen gehören oder nicht.

Die Beobachtung und Dokumentation der kind-
lichen Sprachentwicklung ist Teil der alltagsin-
tegrierten sprachlichen Bildung im Elementar
bereich.

In der Grundschule wird spätestens Ende der 
dritten Jahrgangsstufe das Grundportfolio der 
Sprachen implementiert, das Teil des Gesamt-
portfolios des Kindes ist. Im Übergang zur wei-
terführenden Schule liefert das Portfolio wert-
volle Informationen über die individuellen 
Sprachfähigkeiten sowohl in Deutsch und Eng-
lisch als auch in den Sprachen, die (noch) nicht 
Unterrichtsgegenstand sind. Auch Kenntnisse 
in den Herkunftssprachen werden hier doku-
mentiert. In der fünften Jahrgangsstufe wird das 
Grundportfolio durch das Aufbauportfolio der 
Sprachen abgelöst. 

Bei der Portfolioarbeit ist darauf zu achten, 
dass sie nicht nur im Fremdsprachenunterricht 
erfolgt, sondern auch in Klassenlehrerstunden, 
im Deutsch- und Fachunterricht. Falls die Schule 
ein übergreifendes Portfoliokonzept verfolgt, 
kann das Sprachenportfolio Teil eines Gesamt-
portfolios sein. 

Ab der siebten Jahrgangsstufe wird in Oberschu-
len und Gymnasien verbindlich der Berufswahl
pass (BWP) geführt10. Damit die Schülerinnen 

10  vgl. Richtlinie zur Berufsorientierung an allgemeinbilden-

und Schüler nur ein Portfolio in Mappenform zur 
gleichen Zeit führen, werden wesentliche Doku-
mente aus dem Aufbauportfolio der Sprachen in 
den Berufswahlpass überführt. Je nach schuli-
scher Schwerpunktsetzung kann die individuelle 
Sprachentwicklung in einem elektronischen 
Sprachenportfolio11 differenziert dokumentiert 
werden.

Zum Abschluss der Schullaufbahn können die 
sprachlichen Kenntnisse in einer kurzen Über-
sicht, einem Sprachenpass, zusammengefasst 
und dem Zeugnis beigelegt werden. Als Inst-
rument hierzu eignet sich beispielsweise der  
europass Sprachenpass, der im Internet kosten-
los verfügbar ist.

den Schulen
11  Elektronische Sprachenportfolios (EPOS) stehen bei-

spielsweise beim LIS (www.lis.bremen.de) und bei der 
Universität Bremen (www.uni-bremen.de) zur Verfügung.
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2.1. Prinzipien des sprachsensiblen 
Fachunterrichts

Unterricht soll eine Vielzahl von anregenden 
Sprechanlässen bieten, die Redeanteile der 
Schülerinnen und Schüler im Unterricht sollen 
möglichst hoch sein. Begleitend sollen syste-
matisch unbekannte Begriffe erläutert und der 
Fachwortschatz aufgebaut werden. Es bietet sich 
an, geeignete Methoden der Illustration – z.B. 
Visualisierung, Rollenspiel – zu verwenden.

Auf der Ebene der Selbststeuerung besteht das 
Ziel darin, Schülerinnen und Schüler so zu sen-
sibilisieren, zu bestärken und methodisch aus-
zurüsten, dass sie in der Lage sind, unbekannte 
sprachliche Phänomene, z.B. Fachbegriffe und 
Redewendungen, zu identifizieren, zu benennen 
und Verstehenshypothesen zu entwickeln. Bei 
Neuanschaffungen von Lehr- und Lernmitteln ist 
darauf zu achten, dass diese auf aktuellem didak-
tischen Stand sind.

Angesichts kontinuierlich steigender sprach-
licher Anforderungen im Fachunterricht der 
Grundschule, der Sekundarstufen I und II ist für 
eine ebenso systematische wie Herkunftseffekte 
kompensierende Sprachbildung entscheidend, 
dass diese als Aufgabe aller Fächer und aller 
Lehrkräfte der Schule gesehen wird. Hilfreich 
sind folgende didaktische Prinzipien für den 
sprachsensiblen Fachunterricht:12

1. Die beste Sprachbildung ist eine gelingende 
Kommunikation. Daher schafft gute Sprach-
bildung Kommunikationssituationen, die 
zu umfangreichen Äußerungen veranlassen 
und Ein-Wort-Beiträge vermeiden.

2. Gute Sprachbildung ist primär darauf ausge-
richtet, dass Kommunikation gelingt. Gerade 
in kognitiv anspruchsvollen und sprachlich 
überfordernden Kommunikationssituationen 
zielt sie zunächst auf die Mitteilungsabsicht, 
unter Inkaufnahme von Sprachfehlern aller 

12  nach Leisen 2010, S.12ff.

Art. Dazu können z.B. körpersprachliche oder 
grafische Darstellungsformen genutzt werden. 
Erst anschließend erfolgt gegebenenfalls die 
sprachliche Bereinigung durch die Lehrkraft.

3. Fehlerkorrekturen geschehen an passender 
Stelle durch Mut machende Überformungen, 
beispielsweise Rückfragen, die eine korrekte 
Sprachverwendung implizieren. Derartige 
Fehlerkorrekturen fördern die Sprachkom-
petenz und schaffen Selbstbewusstsein.

4. Gute Sprachbildung erschließt systematisch 
sowohl das themenspezifische Fachvokabu-
lar als auch die dazu notwendigen Redemit-
tel. Sie setzt deshalb im Fach auch immer 
sprachdidaktisch an.

5. Gute Sprachbildung erweitert systematisch 
Lerntechniken und -strategien, insbeson-
dere Lesestrategien, und befähigt die Ler-
nenden zu einem zunehmend eigenständi-
gen Sprachlernen.

2.2. Aufbau einer Lesekultur

An allen Grundschulen und einigen Schulen des 
Sekundarbereichs I existieren Leseclubs. Beson-
ders sprachbegabte Schülerinnen und Schüler 
treffen sich einmal in der Woche in der Bücherei 
der Schule, lesen Bücher und bewerten Neuer-
scheinungen. Die Senatorin für Bildung und Wis-
senschaft erstellt vierteljährlich für die Schulen 
eine Vorschlagsliste der Neuerscheinungen. Die 
Leseclubs dienen auch dazu, eine schuleigene 
Bibliothek aufzubauen, das Lesen zu einem in der 
Schule präsenten Thema werden zu lassen und 
individuelle Leseanreize zu schaffen. Im Rahmen 
von zum Beispiel Jahrgangsveranstaltungen, Vor-
leseaktionen oder Projekttagen sollen Schülerin-
nen und Schüler die Möglichkeit haben, anderen 
die gelesenen Bücher bekannt zu machen, damit 
die Lesemotivation aller gefördert wird. Alle 
Schülerinnen und Schüler einer Schule erhalten 
Gelegenheit, die Leseclub-Bücher zu nutzen. 

C2 Maßnahmen zur Umsetzung von Grundsatz 2: 
Sprachbildung als Aufgabe aller Fächer umsetzen
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2.3. Additive Maßnahmen in der 
Leseförderung und ihre Einbindung 
in den Regelunterricht

In den Grundschulen der Stadtgemeinde Bremen 
werden aufgrund der Ergebnisse aus den Sich-
tungsverfahren am Ende des 1. Schulbesuchs-
jahrs mit dem Bremer LeseIntensivKurs 
(BLIK) Angebote zur Leseförderung gemacht. 
Diese additive Leseförderung findet im Zeit-
raum von 10 Wochen in Kleingruppen von bis 
zu sechs Kindern an einem regionalen Standort 
statt. Anschließend kehren die Kinder mit einem 
individuellen Förderplan in ihre Stammgruppen 
zurück, wo die Leseförderung fortgesetzt wird.

Im Projekt Lesen ist schlau! kooperiert die 
Senatorin für Bildung und Wissenschaft mit der 
Universität Bremen. Ziel ist die Förderung von 
Schülerinnen und Schülern der achten Jahr-
gangsstufe mit besonderen Schwierigkeiten im 
Lesen. Lehramtsstudierende werden in der Lese-
förderung ausgebildet und setzen den Förderun-
terricht in den Projektschulen jeweils anteilig als 
integrierte und als additive Maßname um. Das 
Jahrgangsteam wird durch das Landesinstitut für 
Schule zur Leseförderung in allen Fächern fort-
gebildet. Fachkonferenzleitungen und Sprach-
beraterinnen und Sprachberater der Schulen 
sorgen für die Übertragung in andere Jahrgangs-
stufen. Ein weiteres Ziel besteht darin, Lehr-
amtsstudierende systematisch in die Lese- und 
Lernförderung einzubinden.

In Kooperation mit dem Bremischen Biblio
theksverband haben die Schulen die Möglich-
keit, regelmäßig von den Angeboten der regiona-
len Bibliotheken zu profitieren und diese für den 
Unterricht zu nutzen. Darüber hinaus erhalten 
alle Bremer Schülerinnen und Schüler kostenlos 
einen Bibliotheksausweis.13

Das computergestützte Programm Antolin ermög-
licht es Schülerinnen und Schülern der Grund-
schule und der Sekundarstufe I, bei altersspezifi-
schen Lektüren ihr Textverständnis zu überprüfen. 
Aufgrund der Möglichkeit, auch Erstlesebücher 
über Antolin zu bearbeiten, kann dieses Instru-
ment bereits im ersten Schulbesuchsjahr einge-
setzt werden. Dieses Angebot soll zukünftig von 
allen Bremer Schulen genutzt werden.

Die Freiwilligenagentur Bremen e.V. bildet 
systematisch Lesepaten aus und vermittelt diese 
an Bremer Grundschulen.

Die Bremer Leselust e.V. bietet vielfältige Ange-
bote, um den Schülerinnen und Schülern Freude 
am Lesen nahe zu bringen, kooperiert mit Schu-
len und vermittelt auch Lesepaten.14

Um die Lesemotivation zu fördern ist es sinnvoll, 
in den Klassenräumen ansprechende Leseecken 
einzurichten, die die Schülerinnen und Schüler 
anregen, über Bücher ins Gespräch zu kommen, 
in ihnen zu blättern und sie neugierig zu machen. 
Darüber hinaus können sich die angebotenen 
Bücher an aktuellen Sachthemen des Fachun-
terrichts orientieren. Die Stadtbibliothek stellt 
hierzu auch Bücherkisten zusammen. 

Wenn Schulen mit mehrsprachigen Schülerinnen 
und Schülern den Grundsatz zur Förderung der 
Mehrsprachigkeit ernst nehmen, sollte es auch 
ein ansprechendes Lektüreangebot in den Her-
kunftssprachen geben.

13 vgl. Rahmenvereinbarung 2011
14 Die Bremer Leselust e.V. ist eine gemeinsame Aktion der 

Bremischen Bürgerschaft, der Bremer Stadtbibliothek, der 
Bremer Literaturstiftung, der Bürgerstiftung Bremen, des 
Literaturforums Bremen und der Handelskammer Bremen.
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C3 Maßnahmen zur Umsetzung von Grundsatz 3: 
Den integrierten Maßnahmen Priorität geben

3.1. Förderung von Schülerinnen 
und Schülern mit besonderen 
Schwierigkeiten im Lesen und 
Schreiben

Der LSR-Erlass (LSR = Lesen, Schreiben, Rech-
nen) in der Fassung vom 1.2.2010 sieht vor, dass 
Schülerinnen und Schüler mit der Diagnose 
Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) Förderung 
im Sinne innerer und äußerer Differenzierung 
erfahren. Im Rahmen des Unterrichts ist es mög-
lich, Schülerinnen und Schülern einen Nach
teilsausgleich bei der Bearbeitung von Lese- und 
Schreibaufgaben zu gewähren. Dies kann bedeu-
ten, dass Aufgaben entlastet, mehr Zeit oder 
besondere Hilfsmittel zur Verfügung gestellt 
werden. Sofern nicht ohnehin Notenbefrei-
ung vorliegt, kann über den Nachteilsausgleich 
hinaus die Klassenkonferenz entscheiden, einer 
Schülerin oder einem Schüler Notenschutz zu 
gewähren, was zur Folge hat, dass Leistungen in 
den Bereichen des Lesens und der Rechtschrei-
bung nicht in die Bewertung einbezogen werden.

In der Grundschule finden im Anschluss an das 
LRS-Screening am Ende der 2. Jahrgangsstufe 
differenzierte Fördermaßnahmen statt: Je nach 
Ausprägung des diagnostizierten Förderbedarfs 
finden binnendifferenzierende oder additive 
Maßnahmen – an der einzelnen Grundschule 
oder regional – statt. 

In der Stadtgemeinde Bremen ist es Aufgabe 
der Sprachberaterinnen und Sprachberater, die 
an die Grundschule anschließende Förderung 
für Schülerinnen und Schülern mit besonderen 
Schwierigkeiten im Lesen oder Schreiben zu 
organisieren bzw. die Aufgabe an eine auf dieses 
Gebiet spezialisierte Lehrkraft zu delegieren. 
Grundlage sind Diagnostik und Förderplanung 
der Grundschule sowie Ergebnisse der Diagnos-
tik in der Sekundarstufe I. Erscheint eine spezifi-
sche LRS-Diagnostik erforderlich, wird diese am 
Regionalen Beratungs- und Unterstützungszent-
rum (ReBUZ) durchgeführt.

3.2. Förderung von Schülerinnen 
und Schülern mit besonderen 
Begabungen

Festgestellte besondere sprachliche Begabungen 
werden individuell gefördert. Die besonderen 
Kompetenzen werden in die Planung des Unter-
richts einbezogen, so dass diese zur Erweiterung 
der Sprachkompetenz aller Schülerinnen und 
Schüler genutzt werden.

Auch bei der Förderung von Kindern mit beson-
deren Begabungen hat die integrierte Förderung 
Priorität. Um Aufgabenformate zu entwickeln, 
die den besonderen Begabungen entsprechen, 
können das Zentrum für unterstützende Päda-
gogigk (ZuP) der Schule und das Regionale Bera-
tungs- und Unterstützungszentrum (ReBUZ) ein-
bezogen werden. Das ReBUZ unterstützt auch in 
der Erkennung von Hochbegabung.

Als gutes Beispiel einer gelungenen integrier-
ten Förderung kann das Projekt „Hochbegabung 
inklusive“15 gelten, das in Kooperation zwi-
schen einer Grundschule und einer Oberschule 
im Stadtteil Osterholz stattfindet. Individuelle 
Unterstützung für besonders begabte Kinder in 
Form von Schülerstipendien gibt es auch durch 
verschiedene Stiftungen.

Weitergehende besondere Maßnahmen wie 
„Special projects“16 an den Grundschulen 
können Berücksichtigung finden. Die Universität 
Bremen bietet gemeinsam mit weiteren wissen-
schaftlichen Einrichtungen in der ersten Woche 
der Sommerferien die „Sommerakademie“17 für 
begabte und leistungsstarke Schülerinnen und 
Schüler an. Die Teilnehmenden haben die Mög-
lichkeit, eine Woche lang auf wissenschaftli-
chem Niveau zu forschen und anschließend ihre 
Ergebnisse zu präsentieren. 

15  vgl. www.karg-stiftung.de
16  vgl. www.special-projects.de
17  vgl. www.sommerakademie.uni-bremen.de
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Als weitere Maßnahme der additiven Förde-
rung können nach dem Bremischen Hochschul-
gesetz hochbegabte Schülerinnen und Schüler 
an den Hochschulen des Landes Lehrveranstal-
tungen besuchen. Dieses „Frühstudium“18 bietet 
leistungsstarken Schülerinnen und Schülern die 
Chance, bereits eine wissenschaftliche Herausfor-
derung zu suchen, Veranstaltungen des regulären 
Studienbetriebes zu besuchen und sich an der 
Universität zu orientieren.

3.3. Vorkurse

Nach Deutschland zugezogene Schülerinnen 
und Schüler, die ohne Deutschkenntnisse oder 
mit sehr geringen Kenntnissen in der deutschen 
Sprache erstmals eine deutsche Schule besuchen 
sollen („Seiteneinsteiger“), erhalten zu Beginn 
ihrer Schullaufbahn in Bremen in Vorkursen eine 
intensive Förderung in der deutschen Sprache, 
um grundlegende Sprachkenntnisse zu erwerben.

Die Verweildauer in den Vorkursen beträgt im Pri
marbereich in der Regel 12 Wochen, in Einzelfäl-
len wird die Verweildauer auf ein Schulhalbjahr 
ausgedehnt. Die wöchentliche Unterrichtszeit in 
den Vorkursen beträgt 20 Stunden. In der restli-
chen Zeit werden die Schülerinnen und Schüler 
in die Unterrichts- und Betreuungsangebote der 
Grundschulen integriert. Die Kursleiterinnen und 
Kursleiter machen eine Eingangsdiagnostik und 
erstellen einen Abschlussbericht für die Klassen-
lehrkräfte der Grundschulen.

In den Vorkursen für Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufen I und II soll das für die Teil-
nahme am Unterricht notwendige Sprachniveau 
innerhalb eines Jahres erreicht werden, woran 
sich der reguläre Schulbesuch anschließt. Das im 
Rahmen des Vorkurses zu erreichende Sprachni-
veau liegt daher in den rezeptiven Kompetenzen 
auf der Niveaustufe B1 des gemeinsamen euro-
päischen Referenzrahmens für Sprachen und in 
den produktiven Kompetenzen mindestens auf 

18  vgl. www.fruehstudium.uni-bremen.de

der Niveaustufe A2. Der Zeitraum des Besuchs 
eines Vorkurses soll bei einem raschen Kompe-
tenzzuwachs abgekürzt werden. Während der 
Teilnahme am Vorkurs sollen Phasen der Teil-
nahme am Unterricht der Stammklasse organi-
siert werden, damit die soziale Integration ange-
bahnt wird. Die wöchentliche Unterrichtszeit in 
den Vorkursen beträgt auch hier 20 Stunden. In 
der restlichen Zeit werden die Schülerinnen und 
Schüler in die Unterrichts- und Betreuungsange-
bote der Oberschulen integriert.

In Bremerhaven nehmen die Schülerinnen und 
Schüler an zwei Tagen der Woche an regionalen 
Seiteneinsteigerkursen teil, an den verbleiben-
den drei Tagen nehmen sie am Klassenunterricht 
ihrer Stammschule teil.

Für zugewanderte Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe I und II soll künftig nach Besuch 
des Vorkurses das Deutsche Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz angeboten werden.
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4.1. Unterrichtsangebot in den 
Herkunftssprachen

Bremen hat ein im Bundesvergleich umfangreiches 
Unterrichtsangebot für Herkunftssprachen. Dieses 
wird zum Teil über Lehrkräfte der Senatorin für 
Bildung und Wissenschaft, zum Teil aber auch über 
Konsulatslehrkräfte abgedeckt. Konsulatslehr-
kräfte werden im Primarbereich eingesetzt.

An den Grundschulen bestehen Wahlfachange-
bote für Türkisch, Russisch, Polnisch, Kurdisch 
und Farsi (Persisch). Angebote für eine Reihe 
weiterer Sprachen werden von Konsulaten oder 
Migrantenorganisationen vorgehalten. Mit dem 
türkischen Generalkonsulat ist eine Vereinba-
rung abgeschlossen worden (2012), die dazu 
beitragen soll, die Qualität des Unterrichts zu 
verbessern, den Konsulatsunterricht besser als 
bisher in das schulische Curriculum zu integrie-
ren und die Zusammenarbeit mit den Schulen zu 
verbessern.19

An Oberschulen und Gymnasien werden Tür-
kisch, Russisch und Polnisch als zweite oder 
dritte Fremdsprache angeboten. Die Bildungs-
pläne dieser Fächer für die Sekundarstufe I der 
Oberschule sind 2012 herausgegeben worden. 
In der Gymnasialen Oberstufe wird an mehreren 
Schulen in Bremen und Bremerhaven Türkisch 
als Grundkurs angeboten. Ab dem Schuljahr 
2013/14 wird an einem Oberstufenstandort Tür-
kisch als Leistungskurs angeboten.

Ziel ist, den herkunftssprachlichen Unterricht 
durch qualitätsverbessernde Maßnahmen20 
aufzuwerten – als Element einer qualifizierten 

19 Den Konsulatslehrkräften soll eine Patin/ ein Pate zur 
Seite gestellt sowie eine „Willkommensmappe“ mit 
didaktischen und organisatorischen Informationen zur 
Verfügung gestellt werden (Standardorientierung des 
Bremer Unterrichts, Niveaustufen der Sprachbeherrschung 
in bestimmten Jahrgangsstufen nach dem Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmen etc.).

20 Qualitätsverbessernde Maßnahmen sind: Orientierung am 
GERS über Bildungspläne oder Handreichungen, Einsatz 
qualifizierter Lehrpersonen (Türkisch ist seit 2011 Fach 
im Referendariat; Russisch wird bereits i. d. R. durch Lehr-
kräfte mit entsprechender Fakultas angeboten), Erwerb 
von Sprachdiplomen oder Zertifikaten. 

Mehrsprachigkeit, die jungen Menschen bessere 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnet. Die 
Zertifizierung für Türkisch nach dem Gemeinsa-
men europäischen Referenzrahmen für Sprachen 
(GERS) soll über die TELC gGmbH erfolgen. 

4.2. Schulprofile Mehrsprachigkeit – 
Interkulturalität – Internationalität

Die Bildung und Förderung von Fremdsprachen-
kompetenz und Mehrsprachigkeit gehört zu den 
zentralen Bildungszielen von Schule und Unter-
richt in Bremen. Um im Rahmen der Schulpro-
filbildung Schwerpunkte im Hinblick auf Mehr-
sprachigkeitsförderung und Interkulturalität zu 
setzen, eignet sich z.B. die Teilnahme an zertifi
zierten interkulturellen Profilen wie UNESCO-
Projektschule, Europaschule21 oder die CertiLin-
gua-Akkreditierung. 

Die Schulen werden bei der Beantragung und 
Umsetzung durch das LIS bzw das LFI ermutigt 
und unterstützt. 

Auch Austauschprogramme (z.B. über den 
Pädagogischen Austauschdienst) und bilingua-
ler Sachfachunterricht sind Möglichkeiten, die 
Vielfalt der Sprachen und Kulturen zu betonen 
und gezielt die (fremd-)sprachliche Bildung der 
Schülerinnen und Schüler zu fördern. 

Im Rahmen des Sprachbildungkonzeptes können 
auch Tandempartnerschaften zwischen Schü-
lerinnen und Schülern organisiert werden. Sie 
helfen beim Deutschlernen und tragen zur Integ-
ration und zur interkulturellen Verständigung bei.

Der Sprachenatlas auf der Website der SfBW22 
bietet einen Überblick über das Sprachenangebot 
der allgemeinbildenden Schulen im Stadtgebiet 
Bremen, in den einzelnen Stadtbezirken und an 
der Einzelschule. Die Informationen sind in einer 

21 vgl. Richtlinien zur Zertifizierung von Europaschulen im 
Land Bremen

22 www.sprachenatlas.schule.bremen.de

C4 Maßnahmen zur Umsetzung von Grundsatz 4: 
Herkunftssprachen fördern, Mehrsprachigkeit 
entwickeln
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Übersichtskarte oder als pdf-Dokument anzuse-
hen. Darin enthalten sind Angaben zur Klassen-
stufe, ab der die jeweilige Sprache unterrichtet 
wird, zu Anfänger- und Fortsetzungskursen in der 
Oberstufe und zum muttersprachlichen Unter-
richt, der entweder durch Lehrkräfte der Senato-
rin für Bildung und Wissenschaft oder in Verant-
wortung der jeweiligen Konsulate erteilt wird. Der 
Atlas bietet den Eltern, Schülerinnen und Schü-
lern zum Beispiel beim Übergang in die Sekun-
darstufe I oder die Gymnasiale Oberstufe wichtige 
Informationen für die Schulwahl.

4.3. QUIMS – Qualität in multikulturellen 
Schulen und Stadtteilen

Als systematischer Ansatz der interkulturellen 
Schulentwicklung dient das seit 2011 modellhaft 
entwickelte Programm „Qualität in multikul
turellen Stadtteilen und Schulen“ (QUIMS). 
Im Rahmen des Programms QUIMS, das im 
Kanton Zürich entwickelt wurde und dort seit 
Jahren erfolgreich durchgeführt wird, erarbeiten 
die teilnehmenden Schulen konkrete Projekte 
und Maßnahmen zur Erhöhung des Bildungs-
erfolgs, zur Förderung der Bildungssprache und 
der Mehrsprachigkeit sowie zur Einbindung und 
Partizipation der Eltern. Das Bremer Programm 
organisiert darüber hinaus in Kooperation mit 
dem Bundesprogramm „Lernen vor Ort“ bis 2014 
eine strukturierte Zusammenarbeit zwischen 
Schulen und Bildungsakteuren im Stadtteil, 
indem zum Beispiel außerschulische Kultur- und 
Bildungseinrichtungen in die Sprachbildung und 
-förderung einbezogen oder Migrantenorganisa-
tionen als Partner für neue Formen der Elternbe-
teiligung gewonnen werden.

Mit den beteiligten Schulen (vorerst in Grö-
pelingen, Blumenthal und Huchting) werden 
Projektvereinbarungen geschlossen. Alle Schu-
len benennen sog. QUIMS-Beauftragte, die in 
Abstimmung mit dem Zentrum für unterstüt-
zende Pädagogik (ZuP) die innerschulische 
Abstimmung der Maßnahmen und die externe 
Kooperation koordinieren; sie erhalten beglei-
tend eine umfassende Weiterqualifizierung. Mit 
diesem Projekt wird die interkulturelle Öffnung 
der Schule systematisch mit Sprachbildung und 
Sprachförderung verbunden. Ziel ist eine Bil-
dungspartnerschaft zwischen Elternhaus, Schule 
und Stadtteileinrichtungen zur Unterstützung 
der Schülerinnen und Schüler mit nichtdeut-
scher Erstsprache oder aus sog. „spracharmen“ 
Familien.
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Zur Unterstützung der Sprachbildung der Schü-
lerinnen und Schüler sollen Schulen bei der 
Intensivierung der Elternarbeit verschiedene 
Aspekte berücksichtigen, die im Folgenden 
schlaglichtartig dargestellt sind:23

• Die Thematik der Sprachbildung wird in Gre-
mien mit Elternbeteiligung regelmäßig in 
den Fokus gerückt.

• Kollegien eignen sich Kenntnisse über die 
kulturell geprägte Sicht von Eltern auf die 
Funktionen von Schule und Elternhaus an 
mit dem Ziel, mit Eltern aus verschiedenen 
Kulturkreisen adressatenbezogen umgehen 
und diese in die Bildungsarbeit mit ihren 
Kindern einbeziehen zu können. Bei Bedarf 
werden Fortbildungen im Bereich interkultu-
reller Kompetenz durchgeführt.

• Die Thematisierung des Umgangs der Kinder 
und Jugendlichen untereinander im Hinblick 
auf die unterschiedliche kulturelle und sozia-
le Herkunft sollte im Sinne einer „vorurteils-
bewussten Erziehung“* Fortbildungsthema 
für Pädagoginnen und Pädagogen sein, z. B. 
im Rahmen schulinterner Fortbildungen.

• Eltern erhalten regelmäßig Gelegenheit, sich 
am Unterricht zu beteiligen. Beispiele guter 
Praxis sind das Hamburger FLY-Projekt* und 
das Bremer KESCH-Projekt*. Ebenso erhalten 
Eltern konkrete Möglichkeiten der Mitarbeit 
(z.B. Rucksack-Projekt, Vorlesen, auch von Tex-
ten in anderen Muttersprachen als der deut-
schen, Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften).

• Mehrsprachige Informationsangebote (z.B. 
mehrsprachige Elternabende, mehrsprachi-
ges Informationsmaterial, mehrsprachige 
Beschilderungen etc.) sollten soweit möglich 
umgesetzt werden.

• Zielführend kann auch die Zusammenarbeit 
mit Einrichtungen und Vereinen des Stadt-
teils sein, da diese eine Brückenfunktion zu 
spezifischen Gruppen in der Elternschaft er-
füllen können

23 Die dargestellten Aspekte weisen teilweise über die 
Zieldimension der Sprachbildung hinaus. Um einen 
nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der Kommunikati-
on zwischen Eltern und Schule zu leisten, können solche 
Aspekte auch direkt im Schulprogramm verankert werden.

C5 Maßnahmen zur Umsetzung von Grundsatz 5: 
Zusammenarbeit mit Eltern und außerschulischen 
Akteuren verwirklichen

• Themenbezogene Elternabende, auf denen 
Eltern über Leistungsbewertungen, Übergän-
ge, Abschlüsse usw. informiert oder erziehe-
rische Fragen (Mobbing, Medienkonsum) und 
häusliche Unterstützungsmöglichkeiten zur 
Sprache bringen können, sind ein wichtiger 
Aspekt in der Elternbeteiligung. 

• Elternlotsen als Sprach- und Kulturvermitt-
lerinnen und -vermittler leisten einen wichti-
gen Beitrag zum Klima des Willkommenseins

• Aktive Eltern und Paten können Eltern bei 
der Suche nach deutschsprachigen außer-
schulischen Angeboten (z.B. Vereine, Spiel-
kreise) unterstützen.

• Für Schülerinnen und Schüler, die eine andere 
Herkunftssprache sprechen, kann der Aufbau 
deutschsprachiger Unterstützungssysteme 
hilfreich sein (z.B. Hausaufgabenhilfe durch 
ältere Schülerinnen und Schüler mit Migrati-
onshintergrund „Balu und du“*24).

Zudem können außerschulische Einrichtun
gen, die innerhalb des Stadtteils oder stadtweit 
agieren, eine wichtige Rolle einnehmen, damit 
Kinder und Jugendliche mit geringer sprach-
licher Kompetenz auch außerhalb der Schule 
möglichst vielfältige Gelegenheit erhalten zu 
kommunizieren.

Im Sinne einer Netzwerkbildung sind es besonders 
die lokalen und regionalen Institutionen, denen 
hier eine besondere Bedeutung zukommt25. Die 
kulturellen Angebote von Stadtbibliothek, Kultu-
rinitiativen und Vereinen können das Selbstver-
trauen der Kinder stärken und auch ihre Sprach-
kompetenzen verbessern. Städtische Museen und 
Einrichtungen wie das Klimahaus Bremerhaven, 
das Universum oder die Grüne Schule botanika 
erweitern ihren Horizont und entwickeln das 
Fach- und Sprachverständnis.

24  *Erläuterung siehe Anhang
25  vgl. auch QUIMS, 4.3.
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6.1. Qualifizierung und Einsatz von 
Sprachberaterinnen und Sprachberatern

Sprachberaterinnen und -berater sind Koor-
dinatoren der Sprachbildung und -förderung 
in Grundschulen sowie in der Stadtgemeinde 
Bremen im Sekundarbereich I der Oberschulen 
und Gymnasien.26 

Fachliche Voraussetzung für die Wahrnehmung 
dieser Aufgabe ist ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium im Fach Deutsch, die spezifische 
Fortbildung durch das Landesinstitut für Schule 
in Bremen bzw. durch das LfI in Bremerhaven 
sowie der regelmäßige Austausch in Regional-
teams. Die Sprachberaterin bzw. der Sprachbe-
rater der Schule ist Mitglied des Zentrums für 
unterstützende Pädagogik (ZuP). Die Sprachbe-
raterinnen und -berater werden mit einer Entlas-
tung vom Unterrichtsdeputat ausgestattet und 
erhalten systematisch Fortbildungsangebote des 
Landesinstituts.

Sprachberaterinnen und Sprachberater stehen 
in ihren Schulen als zentrale Ansprechpersonen 
in Fragen der Sprachbildung zur Verfügung. Ihr 
Aufgabenprofil hat konzeptionelle, beratende, 
kooperierende und qualitätssichernde Anteile:

• Federführung bei der Erarbeitung und Fort-
schreibung des schulischen Konzepts zur 
Sprachbildung und -förderung

• Beratung von Lehrerinnen und Lehrern und 
– in Jahrgangsteamschulen – Unterstützung 
von Jahrgangsteams in Angelegenheiten der 
Sprachförderung

• Durchführung bzw. Begleitung von Fach- und 
Fallkonferenzen zur Abstimmung der Aktivi-
täten der Sprachbildung

• Bereitstellung alltagsdiagnostischer Verfahren 
zur Ermittlung der mündlichen und schriftli-
chen Sprachkenntnisse und -fähigkeiten der 
Schülerinnen und Schüler sowie Beteiligung 
an der Auswertung der Ergebnisse (vgl. C. 1.2.)

26  In berufsbildenden Schulen werden Sprachförderbeauf-
tragte eingesetzt.

• Unterstützung bei der Erstellung, Evaluation 
und Fortschreibung individueller Förderplä-
ne als gemeinsame Arbeitsgrundlage der För-
deraktivitäten

• schulbezogene Fortbildungsplanung für den 
Bereich der Sprachbildung

• Unterstützung bei der Gestaltung einer spra-
chanregenden und lesemotivierenden Lern-
umgebung in Klassen- und Schulräumen

• Unterstützung bei der Elternarbeit (Informa-
tion, Einbeziehung in die Förderarbeit)

• Regionale Vernetzung und fachlicher Aus-
tausch mit den Sprachberaterinnen und -be-
ratern der Nachbarschulen

• Sicherung der Kontinuität von Sprachförde-
rung bei Stufenübergängen, Zusammenarbeit 
mit den Sprachberaterinnen und -beratern 
der angrenzenden Schulstufe

• Teilnahme an spezifischen Fortbildungen des 
Landesinstituts für Schule (LIS), in Bremer-
haven des Lehrerfortbildungsinstituts (LFI) 

• Kooperation mit der Senatorin für Bildung 
und Wissenschaft und dem Landesinstitut 
für Schule, in Bremerhaven mit dem LFI und 
dem Magistrat Bremerhaven bei Maßnahmen 
im Bereich der Sprachförderung

• Durchführung der vorschulischen Sprach-
standsfeststellung - derzeit mittels des Cito-
Sprachtests (Sprachberaterinnen und -bera-
ter der Grundschulen)

• Organisation und Durchführung der Folge-
testung (derzeit mit dem Cito-Sprachtest) 
und der anschließenden Förderung nach der 
Einschulung (Sprachberaterinnen und -bera-
ter der Grundschulen)

6.2. Sprachbildung als Element 
ganztägigen Lernens

Ganztagsschulen bieten besonders günstige Vor-
aussetzungen für die Sprachförderung. Die Erhö
hung der individuellen Lernzeit aber auch die 
Interaktion mit Gleichaltrigen begünstigen 
das regelmäßige und intensive Sprechen der 
deutschen Sprache. 

C6  Maßnahmen zur Umsetzung von Grundsatz 6:  
Sprachbildung in der Schul- und 
Unterrichtsentwicklung verankern
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Gleichzeitig bietet die Ganztagsschule die Mög-
lichkeit, besonders sprachbegabten Kindern mit 
entsprechenden AGAngeboten neue Perspekti-
ven zu eröffnen. Damit erhalten sie Gelegenheit, 
ihre bereits hohen sprachlichen Fähigkeiten auf 
ihrem Niveau weiterzuentwickeln. 

Schließlich ist an Ganztagsschulen eine gute 
Verzahnung mit außerschulischen Partnern 
gegeben.

6.3. Schulische Sprachbildungskonzepte

Prof. Yasemin Karakaşoğlu u.A. (2011) empfeh-
len, es solle Aufgabe der Schulen sein, für den 
jeweiligen schulischen Kontext herauszuarbei-
ten, mit welchen Voraussetzungen die Schülerin-
nen und Schüler an die Schule kommen und aus 
dieser Bedingungsanalyse spezifische Strategien 
und Maßnahmen abzuleiten. In bildungsnahen 
Milieus müssten andere Schwerpunkte gesetzt 
werden, als in Stadtteilen mit einem hohen 
Anteil bildungsferner Bevölkerungsgruppen. 
Dieser Empfehlung stimmt die SfBW zu. Inso-
fern gestalten die Schulen auf der Grundlage des 
hier dargestellten strukturellen und inhaltlichen 
Rahmens die konkreten Maßnahmen selbst. 
Grundvoraussetzung bleibt, dass das schuli-
sche Sprachbildungskonzept Teil des Schulpro-
gramms ist.27

Federführung bei der Erstellung und Fortschrei-
bung schulischer Sprachbildungskonzepte haben 
die Sprachberaterinnen und -berater. Zu beach-
ten ist:
• Die Funktion des Textes steht im Vorder-

grund: Das schulinterne Konzept zur Sprach-
bildung dient der systematischen Darstel-
lung und Koordination der Arbeit der Schule 
in diesem Bereich

• Zielgruppe des Textes sind die Lehrerinnen 
und Lehrer der Schule, aber auch die Fach-
aufsicht im Rahmen ihrer Begleitung der 
Schul- und Unterrichtsentwicklung

27 vgl. www.bildung.bremen.de/sixcms/detail.
php?gsid=bremen117.c.5522.de

• Das Konzept geht von der Frage aus: Worin 
liegen die besonderen Bedarfe unserer Schü-
lerinnen und Schüler? Zu welchen Anteilen 
sind diese Bedarfe vertreten? Aus der Analy
se dieser Bedarfe ergeben sich systematisch 
die Ziele der schulischen Arbeit im Bereich 
der Sprachförderung und die Planung der 
konkreten Maßnahmen

• Das Konzept führt die für die Sprachförde-
rung vorgesehenen Ressourcen der Schule 
auf und plant deren Einsatz systematisch 
(vgl. 7.1.)

Im Anhang werden Vorschläge für die Struktu-
rierung schulischer Sprachbildungskonzepte 
gemacht.

6.4. Zielvereinbarungen 

Die Fachaufsicht nimmt die Sprachbildung und 
den zweck- und zielgerichteten Einsatz der zuge-
wiesenen Ressourcen in die Zielvereinbarungen 
nach § 12, Absatz 2 Bremisches Schulverwal-
tungsgesetz mit den Schulen auf:

• Ressourceneinsatz, auch Arbeit der Sprach-
beraterinnen und Sprachberater

• schulisches Sprachbildungskonzept
• Diagnose der Lernausgangslagen und prozess-

begleitende Diagnostik
• Erstellung von individuellen Förderplänen in 

Fallkonferenzen
• Erfolgskontrolle der ergriffenen Maßnahmen 

(interne Evaluation)
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7.1. Bereitstellung und Einsatz von 
Ressourcen

Sprachbildung ist ein zentraler Bildungsauftrag 
der Schule und Aufgabe aller Fächer. Dies ist bei 
der Personalplanung und beim Personal- und 
Ressourceneinsatz durch die jeweilige Schule zu 
berücksichtigen.

Der Einsatz der für die Sprachbildung und -för-
derung zur Verfügung stehenden Ressourcen 
wird durch das Zentrum für unterstützende Päd-
agogik systematisch geplant. Die Sprachberate-
rin bzw. der Sprachberater wird in die spezifische 
Ressourcenplanung einbezogen. 

a) Personelle Ressourcen

Die an der Schule zur Verfügung stehende fach-
liche Kompetenz, z.B. in Bezug auf DaZ, LRS, 
muttersprachlichen Unterricht, aber auch wei-
tere zur Verfügung stehende fachliche Qualifika-
tionen (z. B. im Bereich der Diagnose und För-
derung), sollen zielgerichtet eingesetzt werden. 
Es ist Aufgabe der Schulleitung im Rahmen ihrer 
Verantwortung für Personaleinsatz und Perso-
nalentwicklung dies sicherzustellen. Die Fortbil-
dungsplanung der Schule soll darauf ausgerichtet 
sein, eventuell auftretende Defizite in den Blick 
zu nehmen, um langfristig ein anforderungsge-
rechtes Sprachbildungsprofil zu entwickeln. 

Auch die Angebote und Kompetenz von Eltern 
und außerschulischen Kooperationspartnern 
sollen systematisch einbezogen werden. Sollte 
weitere fachliche Kompetenz benötigt werden, 
sind die Regionalen Beratungs- und Unterstüt-
zungszentren (ReBUZ) und das Landesinstitut 
für Schule (LIS) bzw. das Lehrerfortbildungsins-
titut Bremerhaven (LfI) mit einzubeziehen.

b) Zeitliche Ressourcen

Für additive und differenzierende Maßnahmen 
in der Sprachbildung sollen auch die zusätzlich 
bereitgestellten Förderstunden des Sozialstruk-
turbedarfs genutzt werden. Die Kontingentstun-
dentafeln der Oberschulen und Gymnasien sowie 
der Wahlpflichtunterricht nach § 4 der Verord-
nungen für Oberschulen und Gymnasien bieten 
ebenfalls Möglichkeiten einer Schwerpunktset-
zung, ebenso wie die zusätzlichen Lernzeiten an 
den Ganztagsschulen. 

c) Finanzielle Ressourcen

Bei Neuanschaffungen aus dem Schuletat sollte 
kritisch geprüft werden, ob das Unterrichtsma-
terial den Anforderungen eines sprachsensiblen 
Fachunterrichts und des systematischen Sprach-
aufbaus gerecht wird. 

Die im Rahmen der Fortbildung der Sprachbe-
raterinnen und -berater durch die Senatorin für 
Bildung und Wissenschaft ausgegebenen Förder- 
und Diagnosematerialien werden systematisch 
genutzt.28

7.2. Lehreraus- und -fortbildung 

Der Bremer Schulentwicklungsplan29 formuliert 
die Anforderung, die Qualifizierungsbedarfe in 
der Lehreraus- und -fortbildung zu bestimmen. 
Diese Bedarfe sind mit den Grundsätzen unter 2. 
gekennzeichnet und ergeben sich insbesondere 
aus dem Prinzip des sprachsensiblen Fachun-
terrichts. Hierauf sollte ein Fokus der gesamten 
Lehrerbildung einschließlich der schulinternen 
aber auch der individuellen Fortbildung liegen. 
Die Steuerung der Fortbildungen in diesem 
Bereich (DaZ, LRS, sprachsensibler Fachunter-
richt) erfolgt durch die Schulleitung.

28  vgl. Verfügungen 65/2011 und 73/2011
29  Bremer Schulentwicklungsplan 2008, S. 54

C7  Maßnahmen zur Umsetzung aller Grundsätze
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Die Fachlehrerinnen und -lehrer der Grundschu-
len, Oberschulen und Gymnasien sind über die 
Offensive Bildungsstandards in ein schulüber-
greifendes Programm eingebunden, das für die 
Fächer Deutsch und Mathematik (in der Sek I 
auch für Naturwissenschaften) Fortbildungen 
anbietet und dem fachlichen Austausch dient. 
Hier wird der Schwerpunkt auch auf dem sprach-
sensiblen Fachunterricht liegen.

Um die Thematik schon im Studium zu themati-
sieren, wurde das Modul „Interkulturelle Kompe-
tenz“ in die Lehramtsausbildung der Universität 
Bremen aufgenommen. DaZ ist fester Bestandteil 
der Ausbildung im Fach Deutsch.

Um die sinnvolle Verzahnung zwischen den Kin-
dertagesstätten und den Grundschulen zu unter-
stützen, sollen gemeinsame Fortbildungen für 
Erzieherinnen, Erzieher, Grundschullehrerinnen 
und Grundschullehrer konzipiert und angeboten 
werden. 

Wie in dem Gutachten von Prof. Karakaşoğlu 
empfohlen, wird am Landesinstitut für Schule 
ein „Kompetenzzentrum Interkulturelle Bil-
dung/ Schulentwicklung“ eingerichtet, über das 
unter anderem Fortbildungs- und Ausbildungs-
maßnahmen im Bereich der Sprachbildung und 
-förderung in mehrsprachigen Lerngruppen 
koordiniert werden können. Über dieses Kompe-
tenzzentrum wird für die Schulen ein Unterstüt-
zungsangebot entwickelt, das Sprachbildung / 
-förderung und interkulturelle Schulentwicklung 
verbindet und so den Herausforderungen der 
sprachlichen, sozialen und kulturellen Vielfalt 
der Schüler- und Elternschaft im Land Bremen 
Rechnung trägt.
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Bildung“, Bremen 2011.

Konzept für Mehrsprachigkeit in Bremen, Mittei-
lung des Senats an die Bremische Bürgerschaft 
(Landtag), Drucksache 17/1717, 29.03.2011.

Leisen, Josef: Handbuch Sprachförderung im 
Fach, Sprachsensibler Fachunterricht in der 
Praxis, Bonn 2010.

Rahmenvereinbarung zwischen der Senatorin für 
Bildung und Wissenschaft Bremen, dem Magist-
rat der Stadt Bremerhaven und dem Bremischen 
Bibliotheksverband, 01.02.2011.

Richtlinie zur Berufsorientierung an allgemein-
bildenden Schulen vom 1. August 2012

Richtlinien zur Zertifizierung von Europaschulen 
im Land Bremen vom 22. März 2012

2. Erläuterungen

KESCH: „Kinder, Eltern und Schule im Dialog“, 
ein Projekt zur aktiven Einbeziehung der Eltern 
in Schule und Unterricht der Grundschule am 
Pfälzer Weg in Bremen (www.pfaelzer-weg.de)

FLY: „Family Literacy“, ein Programm des Kul-
tusministeriums Hamburg zu aktiven Einbin-
dung von Eltern in Schule und Unterricht. 
Näheres unter: http://bildungsserver.hamburg.
de/grundschule-sprachfoerderung-projekte/

Vorurteilsbewusste Erziehung: Ein Programm 
zur Vorurteilsbewusste Erziehung in KIta und 
Grundschule ist das Projekt „Kinderwelten“. 
Näheres unter: www.kinderwelten.net

„Balu und du“: Ein Programm der Freiwillige-
nagentur Bremen das Patenschaften zwischen 
Jugendlichen und Kindern aus bildungsfernen 
Familien vermittelt. 
Näheres unter: www.freiwilligen-agentur-bre-
men.de/articles/78/balu-und-du/
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3. Vorschlag für die Strukturierung 
schulischer Sprachbildungskonzepte

Das neue Schulprogramm-Raster (vgl. www.bil-
dung.bremen.de unter „Schulqualität“), das ab 
2012/13 der Fortschreibung des Schulprogramms 
zugrunde liegt, sieht ausdrücklich für alle allge-
meinbildenden Schulen Aussagen zu Grundsät-
zen und Schwerpunkten sowie zum Stand der 
Umsetzung der Sprachbildung/Sprachförderung 
bzw. des schulischen Sprachbildungskonzepts vor. 
Das Schulprogramm enthält auch Aussagen zur 
Entwicklungsplanung, indem mittelfristige Ziele, 
Umsetzungsmaßnahmen und Erfolgsindikatoren 
benannt werden. Das Sprachbildungskonzept der 
Schule wird als Anlage dem Schulprogramm bei-
gefügt. Es beschreibt in übersichtlicher Form:

1) Rahmenbedingungen
Analyse der spezifischen Merkmale der Schü
lerschaft der Schule (Mehrsprachigkeit und 
Interkulturalität, ggf. geringe Kenntnisse in der 
Zweitsprache Deutsch, soziokulturelle Benach-
teiligung, besondere Begabungen, Lese- und 
Rechtschreibschwäche)

2) Ziele der Förderung
Darstellung der Ziele der Sprachbildung/-förde-
rung an der Schule in Ableitung aus den Rah-
menbedingungen

3) Schulinterne Förderstruktur  
(Beschlüsse, Regelungen)

• Darstellung und Einsatz der Ressourcen  
(Fachpersonal, Stundenentlastung, Diagnose- 
und Fördermaterial, Förderressource ID 3015)

• Einsatz von Diagnostik (Eingangsdiagnostik, 
prozessbegleitende Diagnostik) und Nutzen 
der Ergebnisse zur Förderung

• Individuelle Förderplanung (individuelle 
Förderpläne, Fallkonferenzen etc.)

• Gestaltung der Übergänge von der Grund-
schule in die Sekundarstufe I und von der 
Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II 
(Ziel: Kontinuität der Förderung)

• Struktur der Zusammenarbeit (Sprachberater/
in als Mitglied im ZuP als „Fachteam Förderung“, 
Jahrgangskonferenzen, Fachkonferenzen, Zu-
sammenarbeit mit Erziehungsberechtigten, Re-
BUZ, Regionale Treffen der Sprachberaterinnen 
und Sprachberater, außerschulische Partner) 

4) Sprachbildung und förderung konkret
Beschreibung konkreter Maßnahmen unter 
Berücksichtigung der folgenden Systematiken:
• Im Unterricht und über den Unterricht hinaus 

(im Deutschunterricht, im weiteren Fachun-
terricht, in Projekten, in Arbeitsgemeinschaf-
ten etc.)

• integrierte und additive Förderung
• Sprechen, Zuhören, Lesen, Schreiben: Wel-

che Kompetenzen stehen im Fokus der kon-
kreten Förderung?

• Jahrgangsbezug

5) Evaluation
Überprüfung der Maßnahmen und konzeptio-
nelle Anpassung (Wer überprüft wann wie?)
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